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Förderprogramm Weiterbildung 2018 
Änderungen 2018 – Was ist neu? 

In der Förderperiode 2018 hat die Richtlinie über die Förderung der Weiterbildung in Unternehmen des 

Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen vom 16. März 2016 weiterhin Gültigkeit. In der fol-

genden Übersicht sind die wesentlichen Änderungen im Verfahrensablauf in der Förderperiode 2018 

gegenüber der Förderperiode 2017 dargestellt. 

Die Veröffentlichung weiterer Informationen und Hinweise zur Förderperiode 2018 erfolgt zeitnah. Das 

Antragsformular sowie die Ausfüllhilfe werden rechtzeitig vor Antragsbeginn am 15.01.2018 zur Verfü-

gung gestellt, voraussichtlich ab 08.01.2018. 

1. Antragsfrist 

2017 2018 

vom 16. Januar bis 30. November 2017 vom 15. Januar bis 30. November 2018 

2. Stichtagsregelung für den Fahrzeugnachweis 

2017 2018 

Maßgeblicher Stichtag war nach Wahl der An-

tragsteller/innen für alle Fahrzeuge entweder der 

15. September 2016 oder der 01. Dezember 

2016. 

Maßgeblicher Stichtag ist ausschließlich der 01. 

Dezember 2017. Sofern sich Fahrzeugnachweise 

auf ein Datum beziehen, das zwischen dem 01. 

Dezember 2017 und dem Tag der Antragstellung 

liegt, können diese eingereicht werden. Es erfolgt 

eine wohlwollende Prüfung dieser Nachweise. 

3. Übermittlung Kontrollformular 

2017 2018 

Das Kontrollformular wurde nach Übermittlung 

des Antrags/Verwendungsnachweises über das 

eService-Portal generiert und dem/der Antrag-

steller/in zur Verfügung gestellt. 

Es musste spätestens innerhalb von zwei Wo-

chen nach Antragstellung/Übermittlung des Ver-

wendungsnachweises über das eService-Portal 

übermittelt werden. 

Das Kontrollformular steht bereits gemeinsam mit 

den Antrags-/Verwendungsnachweisformularen 

als Pflichtanlage zum Download zur Verfügung. 

Es ist möglichst gleichzeitig mit dem Antrag bzw. 

dem Verwendungsnachweis zu übermitteln, so 

dass die Anträge/Verwendungsnachweise be-

schleunigt bearbeitet werden können. 

Spätestens innerhalb von zwei Wochen nach 

Antragstellung/Übermittlung des Verwendungs-

nachweises ist das Kontrollformular über das 

eService-Portal zu übermitteln.  

 


